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Abstract

Hintergrund: Die zunehmende Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) in die
Rechtsmedizin, ähnlich wie in anderen Bereichen der Medizin, ist absehbar. Vor dem
Hintergrund dieser Entwicklung stellt sich die Frage nach den Herausforderungen,
die mit dem Einsatz von KI in der Rechtsmedizin verbunden sind – eine Thematik, die
bisher kaum behandelt wurde.
Ziel der Arbeit: Der Text untersucht zentrale Fragestellungen sowie die daraus
resultierenden rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der Implementierung
von KI in die forensische Praxis. Zudem werden Lösungsansätze vorgestellt.
Material und Methoden: Die Publikation basiert auf einer systematischen
Literaturanalyse zu KI-Anwendungen in der Rechtsmedizin, aber auch der verwandten
Bereiche, wie der medizinischen Diagnostik und digitalen Forensik. Berücksichtigt
werden auch rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere die europäische KI-
Verordnung sowie Perspektiven der KI-Ethik.
Ergebnisse und Diskussion: Für KI-Anwendungen in der Rechtsmedizin werden
6 zentrale Herausforderungen identifiziert: Zuverlässigkeit, Transparenz und
Nachvollziehbarkeit („Blackbox“-Problematik), Verantwortlichkeit für Fehler,
Datenquantität und -qualität, Datenbias und Fairness sowie die Akzeptanz KI-
generierter Diagnosen. Zur Bewältigung der identifizierten Herausforderungen
werden verschiedene Ansätze vorgeschlagen. Dazu zählen der Einsatz von
„explainable AI“ (XAI) in Verbindung mit KI-Sachverständigen, die Entwicklung
von Standardprotokollen sowie multizentrisches Arbeiten zur Sicherung der
Datenqualität und Systemzuverlässigkeit. Zudem wird eine verstärkte transdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Informatikern, Rechtsmedizinern, Juristen und Ethikern
empfohlen, um die Akzeptanz und Integration von KI-Systemen in die Praxis zu fördern.

Schlüsselwörter
KI-Sachverständige · Blackbox-Problematik · Datenqualität · Ethik · Haftung

Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)
in der Rechtsmedizin ist absehbar, KI-
Anwendungen könnten im Ermittlungs-
verfahren oder in foro bald eine zentrale
Rolle in Entscheidungsprozessen ein-
nehmen. Dann werden insbesondere
Transparenz, Zuverlässigkeit, mögliche
Datenbias sowie Haftungs- und Akzep-

tanzfragen zentrale Herausforderungen
darstellen. Dieser Beitrag beleuchtet
diese Aspekte und zeigt Lösungsansätze
wie „explainable AI“ (kurz: XAI), multi-
zentrische Standards und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit für eine ethisch
und rechtlich angemessene Integration
auf.
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Einleitung

„Künstliche Intelligenz“ (KI) oder „artificial
intelligence“ (AI) kann man als die Fähig-
keit eines Systems beschreiben, externe
Daten korrekt zu interpretieren und aus
ihnen zu lernen, um spezifische Ziele und
Aufgaben zu erfüllen [1]. Bei der Umset-
zungdieserVorgängespielenAlgorithmen
eine wichtige Rolle; diese enthalten klar
definierte Anweisungen oder Schritte, de-
nen ein System folgt. Für die Fähigkeit des
LernenswerdenetwaeigeneAlgorithmen,
die auf statistischen Techniken wie Machi-
ne Learning (ML), Deep Learning (DL) oder
Natural Language Processing (NLP) basie-
ren, verwendet. In der Konsequenz wer-
deninZusammenschauallerAnweisungen
Modelle etabliert, die der Klärung speziel-
ler Fragestellungendienenoder auchneue
Inhalte, wie z. B. Texte, generieren können
(„generative KI“).

Wie in anderen Feldern der Medizin
ist der praktische Einsatz von KI auch in
der Rechtsmedizin nicht nur vorgezeich-
net, sondernabsehbar. Inmanchenmedizi-
nischenBereichen, wie der Tumordiagnos-
tik,wird siebereits gegenwärtig eingesetzt
(Kumar et al. [2]). Die Potenziale der Re-
duktion menschlicher Subjektivität in der
Diagnostik, der Minimierung von Fehlern,
der Entlastung bei Routineaufgaben oder
der Reduzierung von monetären Kosten
im Gesundheitssystem werden hervorge-
hoben oder erhofft [3–5].

Mittlerweile gibt es zahlreiche Publika-
tionen, die KI-Applikationen in verschie-
densten Feldern der Rechtsmedizin vor-
schlagen und diskutieren (Übersichten bei
Piraianu et al. [3] und Tournois et al. [4],
speziell zur Gesichtserkennung in der fo-
rensischenBegutachtungRamsthaler et al.
[6]). Allerdings wird auch festgestellt, dass
es noch keine KI-Applikation gibt, die be-
reits in der forensischen Praxis eingesetzt
wird [4, 5, 7]. Dafür gibt es sicher verschie-
dene Ursachen wie eine noch mangelnde
Datenlage, dienochunzureichendeErgeb-
nisgenauigkeitvonModellenoderauchdie
Herausforderungen eines möglichen „Da-
tenbias“ (zusammenfassend Tournois et al.
[4]).

Noch viel zu wenig diskutiert ist die
Frage, welche Herausforderungen sich bei
der Nutzung von KI in der forensischen
Praxis ergeben werden. In der Zukunft

hypothetischmöglicheFallkonstellationen
machen sehr deutlich, dass eine Vielzahl
komplexer FragenundUnwägbarkeiten im
Raumstehenwird,wennKI-Anwendungen
im Ermittlungsverfahren oder in foro eine
zentrale Rolle in Entscheidungsprozessen
einnehmen werden. Die vorliegende Ar-
beit untersucht zentrale Fragestellungen
und identifiziert die daraus resultierenden
rechtlichen und ethischen Herausforde-
rungen bei der Implementierung von KI
in die forensische Praxis.

Material undMethoden

Für die Analyse zentraler Fragestellungen
und die Identifikation der Herausforde-
rungen, die bei KI-Nutzung in der foren-
sischen Praxis zu adressieren sind, wur-
de wie folgt vorgegangen: Zunächst er-
folgte eine systematische Literaturanalyse
zu KI-Anwendungen in der Rechtsmedi-
zin unter Nutzung von Suchbegriffen wie
z. B. „KI (Rechts-)Medizin“, „KI-Sachverstän-
diger“, „KI-Verordnung“ und „Gutachter-
haftung“, wobei die Analyse auch auf ver-
wandteBereiche,wiediemedizinischeDia-
gnostik und digitale Forensik, ausgedehnt
wurde.Weiterhinwurdenwesentlicheme-
dizinische, rechtliche und ethische Litera-
turdatenbanken identifiziert (z. B. PubMed,
openJur, Beck-Online oder PhilPapers) und
mit Blick auf die oben genannten Begriffe
durchsucht. Berücksichtigt wurde zudem
derLiteratur-undZeitschriftenbestanddes
Forschungszentrums Jülich und der Uni-
versitätsbibliothek der LMU München. Ei-
ne freie Internetrecherchewurde ebenfalls
durchgeführt.NebendengenanntenQuel-
len fanden auch die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, insbesondere die europäi-
sche KI-Verordnung sowieweiterewesent-
liche Texte aus der KI-Ethik Eingang in die
Analyse.AusgehendvonderQuellenanaly-
se wurde dann erarbeitet, welche wesent-
lichen Fragen der Einsatz von KI in der
Rechtsmedizin aus ethischer, juristischer
und rechtsmedizinischer Sicht aufwerfen
wird. Im Anschluss an die Bewertung und
Diskussion dieser Fragen wurden dann 6
zentrale Herausforderungen identifiziert,
die mit der Nutzung von KI-Applikationen
in der forensischen Praxis verbunden sind.

Ergebnisse und Diskussion

Mögliche Anwendungsfelder für die
rechtsmedizinische Praxis zeichnen sich
bereits ab [3, 4]. Dazu gehören Lebensal-
tersschätzungen über KI-Modelle auf
Basis mehrerer Parameter, Eingrenzung
des Todeszeitpunktes über ML-Modelle,
Wundaltersschätzungen durch eine KI-
gestützte Auswertung histologischer Bil-
der, Personenidentifikation mithilfe von
KI-Modellen u. a.

In diesen und ähnlichen Fällen können
KI-AnwendungenaufvielfältigeWeisezum
Einsatz kommen. In naher Zukunft ist es je-
doch am wahrscheinlichsten, dass KI nicht
sämtliche Arbeitsschritte des Rechtsmedi-
ziners übernimmt. Vielmehr dürften a) nur
ausgewählte Prozesse an die KI ausgela-
gert werden und b) die KI in diesen Prozes-
sen nicht vollständig autonom, sondern
meist unterstützend als quasi „Co-Pilot“
des Sachverständigen eingesetzt werden.

Allerdings dürften sich auch bei einem
nur selektiven und unterstützenden Ein-
satz von KI wichtige Fragen ergeben, ins-
besondere im Hinblick auf ihren Einsatz in
der forensischenPraxis. ImFolgendenwer-
den einige dieser zu erwartenden Fragen
näher beleuchtet.

Wie hat eine KI-Applikation das
Ergebnis ermittelt? Wie kann
man das Problem der „Blackbox“
adressieren?

In oben genannten Beispielen des Einsat-
zes von KI würde (jedenfalls aus Sicht der
Verteidigung) die Frage naheliegen, wie
genau die KI zu diesem Ergebnis gekom-
men ist. Die Beantwortung dieser Frage
aber ist eine Herausforderung, weil der
„Lernprozess“ der KI bei manchen Model-
len zwar beschrieben, aber nicht im Detail
nachvollzogen werden kann.

Der Vorwurf, dass KI-Systeme mit Blick
auf die in ihnen ablaufenden Prozesse als
„Blackbox“ agieren, gehört zu den meist-
diskutierten Kritikpunkten überhaupt (für
einen Überblick: Vilone und Longo [8]).
Dieser Umstand wird zusätzlich dadurch
verschärft, dass mittlerweile eine euro-
parechtliche Verordnung über künstliche
Intelligenz (KI-Verordnung bzw. „AI Act“)
existiert [25]. So werden in der KI-Verord-
nung explizit die „Transparenz“ und damit
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Erklärbarkeit von KI-Systemen gefordert
(Erwägungsgründe 27 und 59)1.

Um diese Problematik zu entschärfen,
fließen in der gegenwärtigen Forschung
erhebliche Ressourcen in Projekte zur sog.
„explainable AI“ (XAI) (für einen Überblick:
Arrieta et al. [9]). Ziel von XAI ist es, vom
Menschen interpretierbare Modelle zu er-
halten, insbesondere für Anwendungen in
sensiblen Bereichen wie Militär, Banking
und im Gesundheitswesen. Denn KI soll
nicht nur Probleme lösen, sondern die er-
zeugten Ergebnisse sollen für Anwender
auch verständlich und vertrauenswürdig
sein (Sajid et al. [10]). In diesem Zusam-
menhangwerdenverschiedeneMethoden
vorgeschlagen (z. B. die Nutzung von „sa-
liency maps“, Grad-CAM oder die Darstel-
lung von Shapley-Werten), die es ermögli-
chen sollen, die Prozesse von KI-Systemen
transparent und nachvollziehbar zu ma-
chen. Der Einsatz von XAI ist in foro jedoch
noch nicht erprobt. Mögliche Ansätze für
den Einsatz könnten jedoch aus anderen
Bereichen abgeleitet werden, in denen XAI
bereits eine weitergehende Anwendung
gefunden hat, etwa in der medizinischen
Bildanalyse (z. B. bei der Tumorerkennung)
oder der digitalen Forensik (z. B. der Erklä-
rung von Cyberkriminalität). Das grund-
sätzliche Bestreben besteht auch in die-
sen Bereichen darin, die Transparenz der
Ergebnisfindung durch XAI zu steigern.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass
XAI selbstmitHerausforderungenkonfron-
tiert ist. Besonders im Hinblick auf die
Einführung in forensischen Kontexten ist
zu berücksichtigen, dass XAI notwendiger-
weise eine Abwägung zwischen Erklärbar-
keit und Genauigkeit erfordert (Holzinger
et al. [11], weiterführend: Raz et al. [12]).
Eine erhöhte Erklärbarkeit kann zu einer
geringeren Präzision der Ergebnisse füh-

1 So wird im Erwägungsgrund 27 der Ver-
ordnung explizit auf die Wichtigkeit von
Transparenz (undanderenAspektenwie Sicher-
heit und Fairness) eingegangen. Hierbei meint
Transparenz, dass „. . . KI-Systeme so entwickelt
und verwendet werden, dass sie angemessen
nachvollziehbar und erklärbar sind, wobei den
Menschenbewusstgemachtwerdenmuss,dass
sie mit einem KI-System kommunizieren oder
interagieren, und dass die Betreiber ordnungs-
gemäß über die Fähigkeiten und Grenzen des
KI-Systems informieren und die betroffenen
Personen über ihre Rechte in Kenntnis setzen
müssen“.

ren, was bei Einsatz in der Rechtsmedizin
zu erheblichen Unsicherheiten und poten-
ziellen Fehleinschätzungen führen kann.

Müsste künftig stets ein Team aus
„KI-Experten“ und Rechtsmedizinern
geladen werden?

Des Weiteren könnte der Sachverständi-
ge wohl mit der Aufforderung überfordert
sein, im Detail zu erklären, wie die ein-
gesetzte KI-Applikation zu ihrer Diagnose
kam. Die KI-Verordnung sieht für hoch-
riskante KI-Systeme, wie sie z. B. in der
Rechtsmedizin verwendet werden könn-
ten, aber eine Verpflichtung zur Erklärbar-
keit vor. Das bedeutet, dass die Entschei-
dungen der KI-Systeme verständlich und
nachvollziehbar sein müssen.

In der Praxis könnte dies dazu füh-
ren, dass KI-Experten vor Gericht erfor-
derlich sind, um die Funktionsweise und
die Entscheidungsprozesse der KI zu er-
läutern. Es gibt in den USA bereits Fälle,
in denen KI-Experten hinzugezogen wur-
den, um technologische Beweismittel zu
bewerten oder technische Verfahren zu
erläutern, beispielsweise im Bereich der
forensischen Datenanalyse. Als stilbildend
kann dafür das Gerichtsverfahren „Dau-
bert vs. Merrell Dow 1993“ [13] angesehen
werden, in demder sog. Daubert-Standard
etabliert wurde. Dieser legt fest, dass Be-
weismittel nicht allein deshalb zugelassen
werden, weil sie in der wissenschaftlichen
Gemeinschaft anerkannt sind. Stattdessen
muss zusätzlich ein Experte deren Funkti-
onsweise und Zuverlässigkeit nachweisen
und demGericht nachvollziehbar erklären.

Wo liegen die Risiken des Einsatzes
der KI-Modelle? Sind diese
zuverlässig? Wie kann das überprüft
werden?

Eine weitere naheliegende Frage in oben
genannten Anwendungsbeispielen wäre
diejenige nach der Zuverlässigkeit der KI-
basierten Prognosen. Ein Faktor, der in die-
sem Zusammenhang eine besondere Rol-
le spielt, wird häufig unter dem Stichwort
„Datenbias“ diskutiert (für einen Überblick
Mehrabi et al. [14]). Damit sind Verzerrun-
gen bei der Erhebung und Analyse von
Daten gemeint, die in foro zu fehlerhaften
Entscheidungen führen können. Beson-

ders kritisch wurden etwa KI-Anwendun-
gen im Justizbereich (z. B. das bekannte
und viel rezipierte COMPAS-System) ana-
lysiert, die sich nach eingehender Prü-
fung als auf unausgewogenen Datensät-
zen basierend herausstellten und diskri-
minierende Tendenzen bei der Risikobe-
wertung von Straftätern aufwiesen (Dres-
sel und Farid [15]). In der rechtsmedizini-
schenPraxis dürfte einDatenbias ebenfalls
eine Rolle spielen, insbesondere da dieDa-
tengrundlage oft relativ klein und somit
möglicherweise nicht repräsentativ ist. Für
die oben genannten Anwendungsbeispie-
lekönntendiesbezüglicheineungleichmä-
ßige Repräsentation unterschiedlicher Al-
tersgruppen und/oder Populationen pro-
blematisch sein.

Dass es notwendig ist, diskriminieren-
de Tendenzen vor Gericht zu vermeiden,
ergibt sich aus dem Grundgesetz (Art. 3
Abs. 1 GG). Auch die KI-Verordnung greift
dieses allgemeine Anliegen auf (s. Erwä-
gungsgrund 59 in [25])2 Zwar wird dort
die Prüfung grundsätzlich von der Risi-
koklasse abhängig gemacht, sodass nicht
alle Anwendungen in der gleichen Weise
geprüft werden müssen. Da jedoch ge-
rade Applikationen in der Rechtsmedizin
aller Wahrscheinlichkeit nach als Hochrisi-
ko-KI-Systeme eingestuft werden dürften,
ergeben sich ein erhöhter Prüfungsbedarf
und -aufwand (s. bes. Kap. 3 zur Einstu-
fung als Hochrisiko-KI in [25]). Um hierauf
vonseiten der forensischen Praxis zu re-
agieren, bieten sich mehrere Ansätze an.
Grundsätzlich sollte verstärkte Sorgfalt auf
die Datenprüfung, -erhebung, -aufberei-
tung und -präsentation gelegtwerden. Bei
seltenen Fällen und geringen Mengen an
Trainingsdatenkönntezudemgeprüftwer-
den, ob Verfahren wie Datenaugmentie-
rung (d. h. die künstliche Erzeugung neuer
Daten aus vorhanden Daten) eingesetzt
werden können, um eine ausgewogene-
re Datengrundlage zu schaffen (Shorten

2 Mit Blick auf die Rechtsprechung wird in
Erwägungsgrund 59 erläutert: „Darüber hinaus
könnte die Ausübung wichtiger verfahrens-
rechtlicher Grundrechte wie etwa des Rechts
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein
unparteiischesGerichtsowiedasVerteidigungs-
recht und die Unschuldsvermutung behindert
werden, insbesondere,wenn solche KI-Systeme
nicht hinreichend transparent, erklärbar und
dokumentiert sind“.
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und Khoshgoftaar [16]). Darüber hinaus
könnten spezielle Software-Tools zur Er-
kennung eines Datenbias verwendet wer-
den (für eine Auflistung und Erläuterung
Bellamy et al. [17]).

Wer ist, rechtlich gesehen,
verantwortlich im Fall von
Fehleinschätzungen? Wer ist (oder
sollte) rechtlich haftbar (sein)?

Die Frage nach der Zuschreibung von Ver-
antwortung und, davon ausgehend, auch
der rechtlichen Haftung ist sicherlich eine
der zentralen Fragen, die sich beim Einsatz
von KI stellen. An dieser Stelle ist zunächst
darauf hinzuweisen, dass im Rahmen ei-
ner guten wissenschaftlichen Praxis der
Sachverständige den Einsatz einer KI-Ap-
plikation zu dokumentieren hat. Darüber
hinaus ist zudem § 839a BGB maßgeb-
lich, der festlegt, dass ein von deutschen
Gerichten oder (analog) von der Staats-
anwaltschaft im Ermittlungsverfahren be-
auftragter Sachverständiger grundsätzlich
zum Ersatz eines Schadens, der einem
Verfahrensbeteiligten durch eine gericht-
liche Entscheidung entsteht, die auf ei-
nem unrichtigen Gutachten beruht, ver-
pflichtet werden kann (Dettmeyer [18]).
Hierbei kann sich das fehlerhafte Gutach-
ten zum einen daraus ergeben, dass von
einem unzutreffenden Sachverhalt ausge-
gangen wird, und zum anderen, wenn aus
dem festgestellten Sachverhalt unhaltba-
re Schlüsse gezogen werden. Maßgeblich
ist zudem ein „qualifiziertes“ Verschulden,
wobei § 839a BGBmindestens grobe Fahr-
lässigkeit voraussetzt, d. h., der Sachver-
ständige muss seine erforderliche Sorgfalt
in ungewöhnlich hohemMaße verletzt ha-
ben [19]. Im Zusammenhang mit dem Ein-
satz von KI ist sowohl denkbar, dass die KI
den Sachverhalt unzutreffend erfasst (z. B.
beiKI-gestützterAuswertungder staatsan-
waltschaftlichen Akten) als auch unzutref-
fendeSchlussfolgerungenzieht(z. B.beiKI-
gestützter Lebensaltersschätzung anhand
radiologischer oder molekularer Befunde).
Sobald sich der Fehler der KI im Gutach-
ten realisiert (z. B. durch ungeprüfte Über-
nahme des von der KI falsch bestimmten
bzw. geschätzten Alters eines Beschuldig-
ten), ist dann grundsätzlich eine Haftung
des Sachverständigen gemäß § 839a BGB

denkbar (Institut für Sachverständigenwe-
sen e.V. [20]).

Darüber hinaus bleibt jedoch rechtlich
noch offen, wie weitgehend die Prüfung
des Sachverständigen ausfallen muss, um
seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen.
Die KI-Verordnung stuft KI-Anwendun-
gen im Bereich der Medizin jedenfalls als
hochriskant ein, woraus sich eine erhöh-
te Verantwortung für den Einsatz ergibt.
Denkbar wäre etwa, zukünftig den Einsatz
vonXAI alsGrundlagedereigenenPrüfung
und Dokumentation zu etablieren.

Neben der Frage nach der spezifischen
Verantwortung des Sachverständigen
stellt sich auch die Frage nach der all-
gemeinen Verantwortungsverteilung. Es
besteht die Gefahr einer diffusen Verant-
wortungszuschreibung, da strittig sein
könnte, ob die Haftung primär bei den
Entwicklern der KI-Systeme oder bei den
Anwendern (d. h. dem rechtsmedizini-
schen Sachverständigen) liegt (für die
grundsätzliche Problematik de Sio und
van den Hoven [21]). Man denke etwa an
Fälle, in denen eine Fehleinschätzung, die
durch einen Mangel an repräsentativen
Daten oder durch algorithmische Verzer-
rungen verursacht wurde, vorliegt. Wie
soll in diesen Fällen die Verantwortung
aufgeteilt werden?

Die KI-Verordnung sanktioniert Verstö-
ße grundsätzlich durch Geldbußen. Eine
ergänzende KI-Haftungsrichtlinie (AI Lia-
bility Directive) befindet sich noch im Ge-
setzgebungsverfahren. Flankierendwurde
die Produkthaftungsrichtline (Product Lia-
bility Directive) novelliert, die v. a. die Her-
steller von KI-Anwendungen adressiert, in
Deutschland aber erst noch in nationales
Recht überführt werden muss (zum Stand
der Dinge: Noerr [22, 23]). Bei Anwen-
dungen an Lebenden könnte es erforder-
lich sein, auch die EU-Medizinprodukte-
Verordnung (Medical Device Regulation)
zu berücksichtigen.

Sachverständige sollten bei Unsicher-
heiten über den Umfang des Versiche-
rungsschutzes in ihrer (insbesondere pri-
vat-)gutachterlichenTätigkeit vor demEin-
satz von KI-Systemen Rücksprache mit ih-
rer Berufshaftpflichtversicherung halten.
Zudem empfiehlt es sich, bei Haftungs-
fragen ggf. einen spezialisierten Anwalt
zu konsultieren.

Was geschieht, wenn verschiedene
KI-Modelle zu unterschiedlichen
Ergebnissen gelangen (KI gegen KI)?

Für die verschiedenenAnwendungsfälle in
der Rechtsmedizin werden derzeit mit un-
terschiedlichenAnsätzen zahlreiche KI-ge-
stützte Modelle entwickelt. So ist es leicht
vorstellbar, dass die Situation „KI gegen KI“
entsteht. Abweichende Ergebnisse unter-
schiedlicher KI-Modelle stellen jedoch die
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von
KI infrage und erschüttern das Vertrauen
in die Objektivität dieser Modelle, insbe-
sondere, wenn sie in sensiblen Bereichen
wie in der Forensik genutzt werden.

Dass KI in der rechtsmedizinischen Pra-
xis zu inkonsistenten Ergebnissen führen
können, ist aufgrund der mangelnden Er-
probung dieser Applikationen zwar nicht
nachgewiesen. Zieht man jedoch die An-
wendung solcher Systeme in anderen
Bereichen heran, etwa bei Texten oder
Bildern, so erscheinen konträre Ergeb-
nisse durchaus wahrscheinlich. Beispiele
aus der Praxis zeigen, dass sogar hinrei-
chend vergleichbare generative Modelle,
die auf denselben oder ähnlichen Daten-
sätzen trainiert wurden, unterschiedliche
und teils widersprüchliche Resultate lie-
fern können. Diese Problematik könnte
ebenso im rechtsmedizinischen Kontext
auftreten, wenn KI-Modelle zur Analyse
von ähnlichen Beweismitteln herangezo-
gen werden.

Um die Unsicherheiten, die durch sol-
che abweichenden KI-Ergebnisse entste-
hen, in einem Gerichtsverfahren zu bewäl-
tigen, gibt es verschiedene Herangehens-
weisen. Eine zentrale Methode ist wiede-
rumder Einsatz vonXAI, umTransparenz in
den Entscheidungsprozess der KI zu brin-
gen. Die Hoffnung besteht darin, mithilfe
vonXAI die Faktoren nachzuvollziehen, die
zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt
haben. Dabei kann auch geprüft werden,
ob die abweichenden Ergebnisse auf me-
thodische Fehler oder auf unterschiedliche
Trainingsdatensätze zurückzuführen sind.
Darüber hinaus erscheint es auch hilfreich,
auf diebestehendePraxis inder Rechtsme-
dizin zu rekurrieren, da sich dort bereits
ein Umgang mit sich widersprechenden
Gutachten etabliert hat, der auf die neue
Situation „KI gegenKI“ angewandtwerden
könnte.
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Kann eine KI eine Aussage
„mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit“ treffen?

Die Frage der Leistungsfähigkeit und der
Genauigkeit stellt sich im forensischen
Kontext mit besonderer Dringlichkeit,
insbesondere im strafrechtlichen Setting.
Eine strafrechtliche Verurteilung setzt die
„Überzeugung“ des Gerichts voraus (§ 261
StPO), dass die erhobenen Beweise ausrei-
chen, um den Angeklagten im Sinne der
Anklage schuldig zu sprechen. Im Rahmen
der Beweiswürdigung durch das Gericht
wird regelhaft das Maß einer „mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“
gefordert [24].

Tournois et al. [4] schätzen den der-
zeitigen Stand der Entwicklung von KI-
Systemen sehr kritisch ein. Sie betonen,
dass KI-Systeme kaum evaluiert werden.
Tatsächlich wird sogar noch weitergehend
kritisiert, dass auch bei denjenigen Fällen,
in denen ein Test durchgeführt wurde, die-
segrößtenteilsaufzweifelhaftenVerfahren
beruht haben, sodass einige grundsätzli-
cheSchwierigkeitenvonKI-Systemennicht
erkannt werden. Ein häufig unerkanntes
Problemistdas sog.Overfitting.Dabeihan-
delt es sich um ein Phänomen in der Mo-
dellentwicklung,beidemeinKI-Systemdie
Trainingsdaten so präzise „lernt“, dass es
nicht nur relevante Muster, sondern auch
zufällige Details oder Störfaktoren in die-
sen spezifischen Daten erfasst. Dies führt
dazu, dass das Modell auf neue, unbe-
kannte Daten schlecht generalisiert und
unzuverlässige Ergebnisse liefert.

Insgesamt lässt sich daher festhalten,
dass eine Diskrepanz zwischen dem ent-
steht, was man sich von solchen Model-
len erhofft, und dem, was sie derzeit zu
leisten imstande sind. Es dürfte noch ein
weiter Weg vor uns liegen, bis KI-Appli-
kationen die Beantwortung rechtsmedi-
zinischer Fragen mit der im Strafverfah-
ren erforderlichen Sicherheit unterstützen
können.

Welche Herausforderungen gilt es
zu adressieren?

Die Vorstellung, dass KI-Applikationen
auch die Rechtsmedizin revolutionieren
werden, ist durchaus begründet. Aus-
gehend von der Diskussion der obigen

Fragen ist allerdings absehbar, dass rele-
vante Herausforderungen vor uns liegen,
bevor solche Applikationen in der rechts-
medizinischen Praxis etabliert werden
können (Tynan [25]).

Zuverlässigkeit vonKI-Applikationen

Applikationen, die auf KI basieren, müssen
vor ihrem praktischen Einsatz ausführlich
getestet und validiert werden. Dafür und
für die Implementierung von KI-Applika-
tionen in das forensische Setting sollten
Standardprotokolle und Richtlinien entwi-
ckelt werden. Deren Inhalt wird natürlich
von der Art der jeweiligen Applikation ab-
hängen. Grundsätzlich ist ein solches Vor-
gehen in der Rechtsmedizin aber geübte
Praxis (z. B. Richtlinien der GTFCh für toxi-
kologische Analysen [26]).

Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit

Der „Blackbox“-Charakter von KI-Anwen-
dungen kann die Beweiswürdigung des
Gerichts zu einer Herausforderung ma-
chen. Der Einsatz von XAI und die Zusam-
menarbeit mit KI-Sachverständigen könn-
tendaher auch inderBegutachtungspraxis
angeraten sein.

Verantwortlichkeit

KI-Anwendungen treffen ihre Aussagen
aufgrund von Wahrscheinlichkeitsberech-
nungen. Sie sind daher prinzipiell fehler-
anfällig, was durch Datenbias (s. Heraus-
forderung „Datenbias und Fairness“ unten)
und mangelnde Datenqualität (s. Heraus-
forderung „Datenquantität und -qualität“
unten) noch zu einem dringlicheren Prob-
lem werden kann. Daraus ergibt sich die
rechtliche Frage, wer im Fall einer fehler-
haften Einschätzung verantwortlich ist –
der Entwickler der KI-Anwendung oder
der rechtsmedizinische Sachverständige,
der sich in seinem Gutachten auf die KI-
basierte Aussage stützt?

Datenquantität und -qualität

KI-Modelle setzen eine gute Datengrund-
lage in Qualität und Quantität voraus. Dass
diese derzeit nur sehr schwer zu erreichen
ist, ergibt sich,wiebereits erläutert, ausder

geringen Datenmenge und Vielfalt in der
Rechtsmedizin. Diesem Umstand entge-
genzuwirken, bedürfte es wohl multizen-
trischer Zusammenarbeit, um in Zukunft
die Datengrundlage zu verbessern.

Datenbias und Fairness

Die Datenqualität ist nicht nur für die Ver-
lässlichkeit der Einschätzungen und Pro-
gnosen einer KI-Anwendung (s. Heraus-
forderung „Zuverlässigkeit von KI-Applika-
tionen“ oben) relevant, sondern auch für
die Frage, ob ggf. diskriminierende Aussa-
gen entstehen, weil bestimmte Personen-
gruppen indenAusgangsdaten über- oder
unterrepräsentiert werden (ausführlicher:
Heinrichs [27]). Das spricht wiederum da-
für, die relevantenProzesseundAusgangs-
daten einer KI-Applikation transparent zu
machen, z. B. durch die Involvierung von
XAI.

Akzeptanz KI-generierter Diagnosen

Nicht zuletzt müssen KI-generierte Dia-
gnosen von Gerichten akzeptiert werden.
Dieser Herausforderung kann nur durch
einen interdisziplinären Dialog und/oder
interdisziplinäre Forschungbegegnetwer-
den. Völlig zu Recht hat Tynan [25] eine
transdisziplinäre Kollaboration zwischen
Computer Scientists, Rechtsmedizinern,
Juristen und Ethikern eingefordert, um KI-
Applikationen ineinerWeisezu implemen-
tieren, die dem Rechtssystem dient; dazu
seienwissenschaftlich fundierte Standards
und Richtlinien gemeinsam zu erarbeiten.
Auch die gefühlte Rechtssicherheit sollte
adressiert werden, indem der Einsatz von
KI-Applikationen transparent gemacht
wird.

Fazit für die Praxis

In verallgemeinerter Form, z. B. mit Blick auf
diemedizinische Praxis unddasGesundheits-
system, sind die oben genannten Herausfor-
derungen bereits seit Längerem Gegenstand
der ethischen und rechtlichen Diskussion.
Die Einengung dieser Problemkomplexe auf
die rechtsmedizinische Praxis ist bisher je-
doch noch nicht geleistet worden – und ist
eine wichtige, interdisziplinäre Aufgabe, die
unbedingt angegangenwerden sollte.
Mit Einzug KI-gestützter Methoden in die
gutachterliche Praxis wird es aus Sicht der
Autoren empfehlenswert sein, den Einsatz
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von KI-Systemen für die Gutachtenerstellung
gegenüber den Auftraggebern anzuzeigen,
KI-generierte Daten stets kritisch zu prüfen
und bei Unklarheiten – nach Rücksprache
mit dem Auftraggeber – einen KI-Sachver-
ständigen zurate zu ziehen.
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Buchbesprechung

Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V.
Weißbuch Freitodbegleitung 2022

Stuttgart: Kohlhammer 2024, 1. Auflage, 180 S., (ISBN: 978-3-17-044391-4),
Softcover 29,00 EUR

Das Weißbuch Freitodbegleitung 2022 der

Deutschen Gesellschaft für Humanes Ster-
ben e. V. (DGHS) ist im Wesentlichen eine

Dokumentation über die im Jahr 2022 durch-

geführten 229 Freitodbegleitungen. Alle
Fälle werden kurz in anonymisierter Form

dargestellt. Zwei Fälle werden exemplarisch
mit den (ebenfalls anonymisierten) vollstän-

digen Dokumentationen wiedergegeben.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: „Hinter-
gründe und Reflexionen“ und „Falldokumen-

tationen“, flankiert von einem sehr langen

Vorwort, das 10 Seiten umfasst, und einem
kurzen Anhang, in welchem sich die DGHS

vorstellt. Ein wenig irritierend ist das lange
Vorwort, in dem ausführlich auf die juristi-

sche, wie auch auf die öffentliche Debatte

eingegangen wird, was sich dann in großen
Teilen inhaltlich im ersten Teil des Buches

wiederholt.

Die 229 Falldarstellungen stellen den Lebens-

weg und die Motivlage der Suizidenten kurz

dar, die Durchführung des Suizids selbst wird
nicht im Detail erwähnt. Die Darstellungen

bleiben aufgrund ihrer Kürze oberflächlich,
vermitteln aber in ihrer Gesamtheit ein ka-

leidoskopartiges Bild des Personenkreises,

der sich wegen einer Freitodbegleitung an
die DGHS gewandt hat. Die beiden Fälle, bei

denen die Dokumentation in ihrer Gesamt-

heit wiedergegebenwird, gleichen das etwas
aus. Man vermisst jedoch eine Darstellung

jener Fälle, deren Anträge auf Sterbebeglei-
tung von der DGHS zurückgewiesenwurden;

immerhin handelt es sich wohl um 34 An-

träge, die abgelehnt wurden, meist wegen
psychiatrischer Erkrankungen. Für ein weite-

resWeißbuchwürdeman sich das wünschen.

Das Buch ist in dieser Form vor allem für die-
jenigen interessant, die sich mit dem Thema

„Suizid“ aus soziologischer und psychologi-
scher Sicht beschäftigen.

Michael Bohnert, Würzburg
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